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FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 

EIN PROJEKT DER FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG
IN DEN JAHREN 2015 BIS 2017

Europa braucht Soziale Demokratie! 

Warum wollen wir eigentlich Europa? Können wir den Bürger_innen die Chancen einer gemeinsamen 
sozialen Politik, einer starken Sozialen Demokratie in Europa aufzeigen? Das ist das Ziel des neuen Projekts 
der Friedrich-Ebert-Stiftung »Politik für Europa«. Zu zeigen, dass die europäische Integration demokratisch, 
wirtschaftlich-sozial und außenpolitisch zuverlässig gestaltet werden kann. Und muss! 

Folgende Themenbereiche stehen dabei im Mittelpunkt:
–  Demokratisches Europa
–  Wirtschafts- und Sozialpolitik in Europa
–  Außen- und Sicherheitspolitik in Europa

In zahlreichen Veröffentlichungen und Veranstaltungen in den Jahren 2015 bis 2017 wird sich die Stiftung 
dem Thema kontinuierlich widmen: Wir setzen bei den Sorgen der Bürger_innen an, identifizieren mit Ent-
scheidungsträger_innen Positionen und machen alternative Politikansätze transparent. Wir debattieren mit 
Ihnen über eine »Politik für Europa«! 

Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie hier: 
http://www.fes.de/de/politik-fuer-europa-2017plus/

Friedrich-Ebert-Stiftung
Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) wurde 1925 gegründet und ist die traditionsreichste politische Stiftung 
Deutschlands. Dem Vermächtnis ihres Namensgebers ist sie bis heute verpflichtet und setzt sich für die 
Grundwerte der Sozialen Demokratie ein: Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Ideell ist sie der Sozial-
demokratie und den freien Gewerkschaften verbunden. 

Die FES fördert die Soziale Demokratie vor allem durch:
–  Politische Bildungsarbeit zur Stärkung der Zivilgesellschaft
–  Politikberatung
–  Internationale Zusammenarbeit mit Auslandsbüros in über 100 Ländern
–  Begabtenförderung
–   das kollektive Gedächtnis der Sozialen Demokratie mit u. a. Archiv und 
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AUF EINEN BLICK

– Die Liberalisierung des Binnenmarktes hat den Steuer-
wettbewerb zwischen den EU-Mitgliedstaaten ver-
schärft. Die erhöhte Kapitalmobilität erzeugt Druck auf 
die Körperschaftsteuersätze, beschränkt so die De-facto-
Souveränität nationaler Regierungen und führt zu ei-
ner Umverteilung von besteuerbaren Gewinnen aus 
großen Normalsteuer- in kleine Niedrigsteuerländer. 

– Die Einführung der Gemeinsamen Konsolidierten 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB), 
die auf die Einheitsbesteuerung von Unternehmen mit 
anschließender formelhafter Aufteilung der Steuer-
einnahmen hinausläuft, ist geeignet, diesen Trends ent-
gegenwirken, falls einige wichtige Verbesserungen am 
Richtlinienentwurf von 2016 vorgenommen werden.

– Durch den Brexit, die konsequente Fortsetzung  
der Staatsbeihilfeverfahren gegen selektive  
Ver rechnungspreiszusagen und die entsprechende 
Ausschussarbeit des Europäischen Parlaments,  
die mediale Aufmerksamkeit erzeugt und den Ex - 
 perten  konsens beeinflusst, könnte sich die Durch - 
setzbarkeit der GKKB  erhöhen.
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Die Europäische Union (EU) ist ein Paradies für Konzerne, 
die ihre Steuerlast minimieren wollen. Sie bietet aller-
dings auch die besten Voraussetzungen für eine wirksame 
Bekämpfung von Steuervermeidung. Dieser vermeintli-
che Widerspruch ergibt sich aus den unterschiedlichen 
Effekten des Binnenmarktes. Einerseits verschärft die 
Binnenmarktintegration den Steuerwettbewerb solange 
sie nicht in eine gemeinsame Steuerpolitik eingebettet ist.1 
Andererseits ist der Binnenmarkt eine Machtressource, die 
eine geeinte EU dazu nutzen könnte, die Befolgung ge-
meinsamer Regeln auch von Drittstaaten einzufordern.2 
Ob der Binnenmarkt den Steuerwettbewerb beschleu-
nigt oder die Durchsetzung von Steuerkooperation er-
möglicht, hängt also entscheidend von der Fähigkeit der 
Mitgliedstaaten ab, sich auf ein gemeinsames Vorgehen 
zu einigen. Dies war in der Vergangenheit stets kompli-
ziert, da die Steuerpolitik als ausschließliche Kompetenz der 
Mitgliedstaaten dem Einstimmigkeitsprinzip unterliegt. Bei 
der Einführung des automatischen Informationsaustausches 
über Kontodaten und der Anti-Steuervermeidungsrichtline 
hat es in letzter Zeit aber auch Fortschritte gege-
ben (vgl. Rat der Europäischen Union (2014); (2016)).

Die bislang weitreichendste steuerpolitische Initiative der 
Europäischen Kommission ist die Gemeinsame Konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB). Die 
Grundidee hinter diesem Wortungetüm ist die Einführung 
der in föderalen Staaten üblichen Einheitsbesteuerung 
mit formelhafter Aufteilung. Der Gewinn eines in meh-
reren Mitgliedstaaten aktiven Unternehmens würde 
also einmal am Hauptsitz erfasst und dann auf die 
Gebietskörperschaften verteilt, in denen es seine Produkte 
entwickelt, produziert und verkauft. Dort würde der je-
weilige Gewinnanteil letztlich nach den lokal gültigen 
Sätzen besteuert. Der Vorteil gegenüber der gegenwärti-
gen Anwendung des Außensteuerrechts bestünde darin, 

1 Die Steuersparmodelle US-amerikanischer Konzerne legen nahe, dass Ge-
winne innerhalb des Binnenmarktes besonders leicht verlagert werden kön-
nen (Pinkernell 2014; ICIJ 2014). Desai et al. (2003) zeigen, dass US-Konzerne 
tatsächlich stärker auf Steuersatzunterschiede zwischen EU-Mitgliedern 
reagieren, als auf entsprechende Unterschiede zwischen anderen Staaten.

2 Emmenegger (2017) und Hakelberg (2016) legen dar, wie die USA ihre 
Marktmacht eingesetzt haben, um den automatischen Informationsau-
stausch über Kontodaten Nichtansässiger durchzusetzen.

dass Unternehmen ihre Gewinne nicht mehr auf dem Papier 
zwischen ihren europäischen Tochterfirmen verschieben 
könnten, um Steuern zu vermeiden. Die Aufteilung des zu 
besteuernden Gewinns hinge nämlich von Faktoren wie 
Lohnsumme, Betriebsvermögen und Umsatz ab, die sehr viel 
schwerer zu verlagern sind (Europäische Kommission 2016a: 
Art. 28). Da der Entwurf auch Schutzmaßnahmen gegen 
Gewinnverlagerung in Drittstaaten beinhaltet, würden 
Besteuerung und realwirtschaftliche Aktivität mit Einführung 
der GKKB also wieder in Einklang gebracht. Daraus ergibt 
sich die Frage, warum dieser Kommissionsvorschlag noch 
nicht umgesetzt wurde, obwohl er im fiskalischen Interesse 
der großen Mitgliedstaaten sein sollte, in denen viel realwirt-
schaftliche Aktivität stattfindet und die traditionell großen 
Einfluss auf die Entscheidungen des Ministerrates nehmen.

Ein erster Erklärungsansatz gründet auf den 
Verteilungseffekten des Steuerwettbewerbs in der EU. So 
sind die kleinen Mitgliedstaaten tendenziell in der Lage, 
durch Steuersenkungen entstehende Einnahmeausfälle 
durch die Anziehung ausländischen Kapitals auszuglei-
chen. Gemessen an ihrem relativ kleinen Kapitalstock 
steht ihnen mehr ausländisches Kapital zur Verfügung 
als großen Mitgliedstaaten, denen ein entsprechen-
der Ausgleich ungleich schwerer fällt. Einige kleine 
Mitgliedstaaten können im Steuerwettbewerb also ihre 
Wohlfahrt erhöhen und blockieren deshalb im Ministerrat 
steuerpolitische Harmonisierungsmaßnahmen (Dehejia/
Genschel 1999; Holzinger 2005; Wasserfallen 2014). 
Ein zweiter Erklärungsansatz stellt den Unwillen aller 
Mitgliedstaaten, mit der Steuerhoheit ein Kernelement 
staatlicher Souveränität auf die europäische Ebene zu de-
legieren, in den Mittelpunkt (Genschel/Rixen 2015). Ein 
dritter Ansatz zeigt auf, dass die Niederlassungsfreiheit 
in Kombination mit dem Nichtdiskriminierungsprinzip 
unilaterale Maßnahmen gegen Gewinnverlagerung im 
Binnenmarkt verhindert.3 Zusammen haben diese drei 

3 Ruf und Weichenrieder (2013) legen dar, dass der Europäische Gericht-
shof in seiner Cadbury-Schweppes-Entscheidung den Anwendungsbereich 
nationaler Hinzurechnungsbesteuerungsregeln innerhalb des Binnenmarktes 
unter Hinweis auf die Niederlassungsfreiheit und den Nichtdiskriminierungs-
grundsatz des EU-Rechts stark eingeschränkt hat. In der Folge verbuchten 
deutsche Konzerne ihr passives Vermögen vermehrt in Niedrigsteuerländern 
innerhalb der EU.
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Hindernisse die Abmilderung der fiskalischen Konsequenzen 
der Binnenmarktintegration bislang verhindert.

Vor diesem Hintergrund beschreibt die vorliegende 
Studie zunächst die Entstehung des innereuropäischen 
Steuerwettbewerbs und die sich aus ihm ergebenden struk-
turellen und institutionellen Faktoren, die seine Bekämpfung 
erschweren. Darauf aufbauend zeigt der zweite Teil, dass 
die GKKB ein Grundprinzip des Außensteuerrechts besei-
tigen würde, das die Gewinnverlagerung multinationa-
ler Unternehmen inner- und außerhalb des Binnenmarktes 
ermöglicht. Allerdings müssten einige Anpassungen 
am Richtlinienentwurf vorgenommen werden, um 
die Entstehung anderer Formen der Steuergestaltung 
zu unterbinden. Der dritte Teil erklärt, dass sich die 
Durchsetzbarkeit der GKKB mit dem Brexit, der kon-
sequenten Fortsetzung der Staatsbeihilfeverfahren ge-
gen selektive Steuervorteile und der Ausschussarbeit des 
Europäischen Parlaments erhöht. Die Studie schließt mit 
Überlegungen zur Rolle der GKKB in einer sozialdemokrati-
schen Strategie, die soziale Sicherheit durch intensivierte in-
ternationale Kooperation statt Protektionismus verteidigt.
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2.1 POLITISCH-INSTITUTIONELLE 
VORAUSSETZUNGEN

Im Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG) setzten sich die Mitgliedstaaten 1957 
»die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und die 
schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitik« zum Ziel 
(Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1957: Art. 2). Um 
die Entwicklung des Gemeinsamen Marktes zu gewährleis-
ten, sollte die Kommission Empfehlungen abgeben, auf de-
ren Grundlage der Rat weitere Integrationsentscheidungen 
treffen konnte (Art. 155). Ihrem Mandat entsprechend for-
derte die Kommission die Mitgliedstaaten bereits in den 
1960er Jahren auf, Steuergrenzen zu beseitigen, die gren-
züberschreitende Unternehmensaktivitäten behinderten 
(Europäische Kommission 1967). Hierzu legte sie Entwürfe 
für eine Fusions- und eine Mutter-Tochter-Richtlinie vor.

Die Fusionsrichtlinie sollte die Mitgliedstaaten verpflich-
ten, einen bei inländischen Unternehmensverschmelzungen 
üblichen Steueraufschub für stille Reserven auch 
über die Grenzen hinweg zu gewähren (Europäische 
Kommission 1969a: Art. 4).4 Zudem sah der Entwurf die 
Vereinheitlichung des im internationalen Steuerrecht übli-
chen Freistellungsprinzips vor (Art. 12). Demnach darf das 
Land der Betriebsstätte (Quellenstaat) deren Gewinne voll 
besteuern, während das Land des Hauptsitzes (Sitzstaat) 
diese Gewinne von der Besteuerung aus nimmt, um eine  
Doppelbesteuerung zu vermeiden. Zwar zog die Kom - 
 mission die Einheitsbesteuerung schon damals einer 
 steuerrechtlichen Zergliederung europäischer Gesell-
schaften vor, allerdings antizipierte sie erheblichen Wi-
derstand der Mitgliedstaaten, die an ihren traditionellen 
Besteuerungsrechten hingen (Genschel 2002: 165). 
Daher definierte sie die Einheitsbesteuerung lediglich als 
Fernziel (Europäische Kommission 1969a: Art. 14), ver-
langte von den Mitgliedstaaten aber einen Schritt dort-
hin, indem sie ansässigen Gesellschaften erlaubten, die 

4 Eine stille Reserve entspricht der Differenz zwischen dem tatsächlichen 
Wert der Güter und Vermögen eines Unternehmens und ihrem in der Bilanz 
aufgeführten Buchwert.

Gewinne und Verluste ihrer ausländischen Betriebsstätten 
in die eigene Gewinnermittlung einzubeziehen und ih-
nen gleichzeitig die von ihren Betriebsstätten im Ausland 
gezahlten Körperschaftsteuern anrechneten (Art. 12).

Die Mutter-Tochter-Richtlinie sollte die 
Doppelbesteuerung von Dividenden beenden, die 
eine Tochtergesellschaft über die Grenze an ihre 
Muttergesellschaft ausschüttet. Der Entwurf verlangte von 
den Mitgliedstaaten, das im Inland übliche Schachtelprivileg 
auch auf grenzüberschreitende Mutter-Tochter-
Verflechtungen anzuwenden. Dividendenzahlungen von 
Tochtergesellschaften aus den anderen Mitgliedstaaten soll-
ten von der Besteuerung der Muttergesellschaft also ausge-
nommen werden (Europäische Kommission 1969b: Art. 3). 
Zudem argumentierte die Kommission, dass die Gewährung 
des Schachtelprivilegs auch die von den Mitgliedstaaten 
erhobenen Quellensteuern auf Dividendenzahlungen ins 
Ausland überflüssig machten, die lediglich als Vorauszahlung 
auf die nun wegfallende Körperschaftsteuerzahlung ge-
dacht waren (Art. 5). Aus der Doppelbesteuerung gren-
züberschreitender Dividendenausschüttungen wurde im 
Richtlinienentwurf also eine doppelte Nichtbesteuerung.

Die Mitgliedstaaten waren von den Entwürfen 
zunächst wenig angetan. Einige Regierungen 
argumentierten, dass eine Erleichterung grenzüberschrei-
tender Unternehmenszusammenschlüsse ohne gleich-
zeitige Harmonisierung der Körperschaftsteuersätze 
den Wettbewerb verzerren würde, da sich besonders 
Niedrigsteuerländer als Fusionszielorte anböten. Zudem er-
forderte die Internationalisierung des Schachtelprivilegs er-
hebliche Anpassungen der nationalen Steuersysteme, die 
viele Mitgliedstaaten nicht vornehmen wollten (Genschel 
2002: 168–69). Dies änderte sich erst Mitte der 1980er 
Jahre, als die zunehmende Dominanz neoliberaler Ideen 
eine wachsende Zahl von Regierungen überzeugte, die vor-
herrschende wirtschaftliche Stagnation mit der Vollendung 
des Binnenmarktes überwinden zu können (Young 2010; 
Majone 1991; Sandholtz/Zysman 1989). Die Kommission 
nahm die Fusions- und Mutter-Tochter-Richtlinien also in 
ihr Binnenmarktprogramm auf, das sie zusätzlich mit ei-
ner Frist versah: Bis Ende 1992 sollten alle Maßnahmen 

2
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umgesetzt sein (vgl. Europäische Kommission 1985). 
Hierzu verpflichteten sich auch die Mitgliedstaaten in 
der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) (Europäische 
Gemeinschaft 1985: Art. 13). Entsprechend verabschie-
deten sie die Fusions- und Mutter-Tochter-Richtlinien im 
Juli 1990 (Europäische Gemeinschaft 1990a; 1990b).

2.2 VERTEILUNGSEFFEKTE UND 
VERFLECHTUNGSFALLE

Zusammen mit der parallel vollzogenen Liberalisierung 
des Kapital- und Zahlungsverkehrs vereinfachen die bei-
den Richtlinien die Steuervermeidung im Binnenmarkt.

Die Fusionsrichtlinie ermöglicht die steuerneutrale 
Verschmelzung von Unternehmen. Damit wird es leichter, 
Tochtergesellschaften im Sinne der Steuerplanung zu bün-
deln, Beteiligungen umzuhängen und Holdinggesellschaften 
zwischenzuschalten (Jacobs et al. 1999: 159).

Die Mutter-Tochter-Richtlinie gestattet europäischen 
Konzernen außerdem die steuerfreie Gewinnverschiebung 
zwischen Unternehmensteilen und erleichtert ihnen damit 
die Nutzung spezieller Steuervergünstigungen. Gleichzeitig 
können die Mitgliedstaaten Kapital einfacher mit steuer-
lichen Anreizen anziehen. Diese Richtlinie verschärft also 
den Steuerwettbewerb im Binnenmarkt. Hinzu kommt, 
dass sie die Quellensteuern auf Dividendenzahlungen in-
nerhalb der EU abschafft, ohne die Quellensteuern auf 
entsprechende Zahlungen an verbundene Unternehmen 
in Drittstaaten zu harmonisieren. Dies erlaubt den euro-
päischen Tochtergesellschaften eines US-Konzerns bei-
spielsweise, ihre Dividenden über einen Mitgliedstaat 
an die Muttergesellschaft weiterzuleiten, der keine 
Quellensteuer auf Gewinnausschüttungen in die USA er-
hebt (Genschel 2002: 203). Dieser Treaty-Shopping-Effekt 
wurde 2003 durch die Verabschiedung der Zins- und 
Lizenzrichtlinie, die zusätzlich die Quellensteuern auf ent-
sprechende konzerninterne Zahlungen abschafft, noch 
verstärkt (vgl. Europäische Union 2003: Art. 1).5 

Mit der Liberalisierung des Binnenmarktes, der 
Beseitigung von Steuergrenzen und der gleichzeitigen 
Aufrechterhaltung der nationalen Steuerhoheit haben die 
Mitgliedstaaten die Realität an die Annahmen wohlfahrt-
sökonomischer Steuerwettbewerbsmodelle angepasst. Diese 
gehen von souveränen Staaten aus, die von der internationa-
len Kapitalmobilität in einen Unterbietungswettkampf gezo-
gen werden, der fast überall zu sinkenden Steuersätzen und 
-einnahmen und somit zu einer suboptimalen Versorgung 
mit öffentlichen Gütern führt (Genschel/Schwarz 2011; 
Wilson 1999). Kleine Staaten sind in diesem Wettbewerb 
die einzigen Akteure, die ihre Wohlfahrt steigern kön-
nen, da es ihnen leichter als großen Staaten fällt, aus nied-
rigeren Steuersätzen resultierende Einnahmeausfälle mit 
der Anziehung ausländischen Kapitals auszugleichen. 

5 Avi-Yonah und Mazzoni (2016) beschreiben, wie die Zins- und Lizenz-
richtlinie US-Konzernen die Steuervermeidung im Binnenmarkt erleichtert. 
Der Terminus »Treaty Shopping« bezieht sich auf die Doppelbesteuerungsab-
kommen, in denen Quellensteuersätze üblicherweise festgelegt werden.

Dies geschieht allerdings auf Kosten der großen Staaten, 
die aufgrund ihrer höheren Sätze mehr Einnahmen ver-
lieren, als die kleinen hinzugewinnen (Bucovetsky 1991; 
Kanbur/Keen 1993), und führt zu einer Umwälzung der 
Steuerlast vom mobilen Faktor Kapital auf die immobi-
len Faktoren Arbeit und Konsum (Bretschger/Hettich 2002; 
Winner 2005). Aufgrund der besonderen politisch-insti-
tutionellen Voraussetzungen sind die empirischen Belege 
für diese Modelle im Binnenmarkt besonders deutlich.

Desai, Foley und Hines (2003: 83–84) weisen nach, 
dass die von Tochterfirmen globaler Konzerne gemeldeten 
Gewinne sensibler auf Steuerunterschiede zwischen EU-
Ländern als auf die zwischen anderen Staaten reagieren. 
Sie erklären dies mit der Möglichkeit zur quellensteuerfreien 
Gewinnverlagerung im Binnenmarkt, die Konzerne dazu 
einlädt, Tochterfirmen in Normalsteuerländern über zwi-
schengeschaltete Tochterfirmen in Niedrigsteuerländern zu 
kontrollieren. Die in den letzten Jahren bekannt gewordenen 
Steuerplanungsmodelle großer Konzerne, die Gewinne aus 
dem Rest der EU über Lizenzzahlungen in Mitgliedstaaten 
leiten, die solche Zahlungen von der Gewinnberechnung 
ausnehmen, untermauern diesen Befund.6 Gleichzeitig 
weisen Genschel, Kemmerling und Seils (2011: 592–94) 
nach, dass die EU-Länder – und hier besonders die klei-
nen Staaten – ihre Körperschaftsteuersätze zwischen 1997 
und 2006 schneller gesenkt haben als der Rest der Welt. 
Zudem waren sie für alle nach 2000 im OECD-Raum ge-
schaffenen Steuervergünstigungen verantwortlich.7 Dass 
kleinere EU-Länder niedrigere Körperschaftsteuern erhe-
ben und mehr Steuervergünstigungen anbieten als grö-
ßere Mitgliedstaaten, ist mehrfach belegt (Genschel/
Schwarz 2013; Plümper et al. 2009; Holzinger 2005). Es 
erklärt, warum Irland, Luxemburg und die Niederlande 55 
Prozent der US-Direktinvestitionen in den Binnenmarkt 
aufnehmen, zumeist in Form von Holdinggesellschaften 
(Hakelberg 2016: 518; UNCTAD 2014; Pinkernell 2014).

Obwohl die Steuervermeidung multinationaler 
Unternehmen die Körperschaftsteuereinnahmen großer 
Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich nach einer 
konservativen Schätzung um ein Viertel reduziert (Cobham/
Jansky 2017: Online Appendix), hat die EU gegen den 
Steuerwettbewerb im Binnenmarkt bisher wenig erreicht. 
Dies liegt einerseits am Widerstand der kleinen kapitalimpor-
tierenden Mitgliedstaaten, die Harmonisierungsmaßnahmen 
unter Ausnutzung des Einstimmigkeitsprinzips in der 
Steuerpolitik regelmäßig blockieren (Dehejia/Genschel 
1999; Hakelberg 2015). Folgerichtig haben sie auch die 
Einführung des Mehrheitsvotums im Steuerbereich in den 
Verhandlungen zu den Verträgen von Maastricht, Nizza 
und Lissabon verhindert (Wasserfallen 2014). Andererseits 
zögern aber auch die großen Mitgliedstaaten mit der 

6 Pinkernell (2012) bespricht das bei Google und anderen Konzernen 
beliebte »Double Irish with a Dutch Sandwich«-Modell. Die Luxemburg Leaks 
zeigen, dass Tochterfirmen globaler Konzerne Lizenzzahlungen in Mitglied-
staaten empfangen, die solche Zahlungen von der steuerlichen Gewinner-
fassung ausnehmen oder besonders günstige Verrechnungspreiszusagen 
machen (ICIJ 2014).

7 Eine Steuervergünstigung bezeichnet die gezielte Niedrig- oder Nicht-
besteuerung bestimmter Aktivitäten oder Zahlungen.
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Steuerpolitik eine nationalstaatliche Kernkompetenz auf 
die europäische Ebene zu delegieren. Hinzu kommt, dass 
Unternehmen regelmäßig vor dem EuGH gegen einzel-
staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerflucht 
klagen. Hierbei haben sie nach Berechnungen von 
Genschel et al. (2011: 599) in über 80 Prozent der Fälle 
Erfolg. Das Cadbury-Schweppes-Urteil des EuGHs ist in 
diesem Zusammenhang beispielhaft. Es untersagt den 
Mitgliedstaaten unter Hinweis auf die Niederlassungsfreiheit 
die Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung (vgl. 
Europäischer Gerichtshof 2006). Konzerne mit Hauptsitz 
in einem EU-Normalsteuerland können ihre Gewinne auf-
grund dieses Urteils also in ein EU-Niedrigsteuerland verla-
gern, ohne befürchten zu müssen, dass die Steuerbehörde 
im Sitzland die verlagerten Gewinne trotzdem der 
Muttergesellschaft zurechnet und dort besteuert.

Im Ergebnis haben Interessenkonflikte, institu-
tionelle Regeln und die Rechtsprechung des EuGH 
die Mitgliedstaaten in der Vergangenheit in eine 
Politikverflechtungsfalle8 gesperrt, die Fortschritte bei 
der Bekämpfung von Steuerflucht weitestgehend ver-
hindert hat. Vor diesem Hintergrund zeigt der fol-
gende Abschnitt, dass es mit der GKKB allerdings 
einen vielversprechenden Lösungsansatz gibt, der 
mit der richtigen Strategie auch durchgesetzt wer-
den kann. Ein Ausbruch aus der Politikverflechtungsfalle 
in der EU-Steuerpolitik ist also möglich.

8 Das Konzept geht auf Scharpf (1988) zurück und beschreibt eine Situ-
ation, in der eine Gruppe von Gebietskörperschaften aufgrund gemeinsam 
geschaffener institutioneller Barrieren und divergierender Interessen unfähig 
ist, auf die unvorhergesehenen Konsequenzen ihrer Zusammenarbeit zu 
reagieren.



FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 8

3.1 DIE GEMEINSAME KONSOLIDIERTE 
KÖRPERSCHAFTSTEUER-BEMESSUNGS-
GRUNDLAGE (GKKB)

Die Forderung, die Beseitigung von Steuergrenzen im 
Binnenmarkt in eine Harmonisierung der nationalen 
Steuersysteme einzubetten, wurde seit den Anfängen 
der gemeinsamen EU-Steuerpolitik immer wieder vorge-
bracht. Die Idee, dieses Ziel über die Einführung der in 
föderalen Staaten üblichen Einheitsbesteuerung zu errei-
chen, wird von der Europäischen Kommission allerdings 
erst seit 2001 unterstützt. In ihrem damaligen Bericht zur 
Unternehmensbesteuerung in der EU argumentierte sie 
erstmals, dass eine GKKB die durch die steuerrechtliche 
Zersplitterung von Konzernen ermöglichte Steuervermeidung 
verhindern und multinationalen Unternehmen gleichzeitig 
die Möglichkeit eröffnen könne, eine einzige konsolidierte 
Steuererklärung abzugeben. Im Gegensatz zur Abgabe 
von Steuererklärungen in jedem Mitgliedstaat würde 
dies ihren Verwaltungsaufwand minimieren (Europäische 
Kommission 2001: 21–23). Nachdem eine Gruppe aus 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten zwischen 2004 und 
2008 die technischen Details ausgearbeitet hatte, präsen-
tierte die Kommission 2011 den ersten Entwurf einer GKKB-
Richtlinie (Europäische Kommission 2011: 7). Obwohl der 
Entwurf die Verwaltungserleichterungen für Unternehmen 
in den Vordergrund stellte und die europäischen 
Arbeitgeberverbände aufgeschlossen reagierten (Euractiv 
2011), leisteten vor allem Großbritannien, Irland und die 
Niederlande Widerstand. Die britischen Konservativen sa-
hen in dem Vorschlag eine Bedrohung der britischen 
Souveränität, während die Regierungen Irlands und der 
Niederlande fiskalische Verluste erwarteten (Tait et al. 2011; 
Euractiv 2011). Damit lag die GKKB zunächst auf Eis.

Dies änderte sich allerdings schlagartig mit den 2014 
veröffentlichten Luxemburg Leaks, die Originaldokumente 
zu den Steuersparmodellen hunderter multinationaler 
Unternehmen umfassen (vgl. ICIJ 2014). Die aufgedeck-
ten selektiven Verrechnungspreiszusagen der luxemburgi-
schen, irischen und niederländischen Steuerverwaltungen 
veranlassten die Kommission, Verfahren wegen unzulässi-
ger Staatsbeihilfe einzuleiten (siehe unten). Zudem nutzte 
sie die mediale Aufmerksamkeit, um einen Aktionsplan 

für »faire und effiziente Unternehmensbesteuerung in 
der Europäischen Union« zu lancieren, der erneut die 
Einführung der GKKB fordert (Europäische Kommission 
2015c: 8). Die entsprechende Vorlage entspricht inhalt-
lich weitestgehend dem Entwurf von 2011. Allerdings 
präsentiert die Kommission die GKKB diesmal eindeu-
tig als Instrument zur Bekämpfung von Steuervermeidung 
(Europäische Kommission 2016a: 2–3). Deshalb soll sie an-
ders als 2011 auch für alle Unternehmen ab einem Umsatz 
von 750 Mio. Euro jährlich verpflichtend sein (Art. 2). 
Zudem hat die Kommission dem Ministerrat aus strategi-
schen Gründen ein Paket aus zwei Richtlinienentwürfen 
vorgelegt. Der erste – weniger kontrovers aufgenom-
mene – Entwurf zur gemeinsamen Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKB) legt die Regeln für deren 
einheitliche Berechnung fest (vgl. Europäische Kommission 
2016b). Der zweite, umstrittenere Entwurf zur GKKB 
befasst sich mit der Konsolidierung der EU-weiten 
Unternehmensgewinne am Hauptsitz und deren formel-
hafter Aufteilung (vgl. Europäische Kommission 2016a).

Laut Entwurf werden die Gewinne und Verluste ei-
nes Unternehmens zur Berechnung der GKB erst bei ih-
rer Realisierung erfasst. Die sich ergebenden Erträge bilden 
die Steuerbemessungsgrundlage, »abzüglich steuerfreier 
Erträge, abzugsfähiger Aufwendungen und sonstiger ab-
zugsfähiger Posten« (Europäische Kommission 2016b: 
Art. 7). Bei den abzugsfähigen Aufwendungen sind die 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) von beson-
derem Interesse. Der Kommissionsvorschlag erlaubt den 
steuerpflichtigen Unternehmen nämlich – über den voll-
ständigen Abzug der FuE-Kosten hinaus – einen zusätz-
lichen Abzug in Höhe von 50 Prozent der entstandenen 
Kosten (Art. 9). Die EU-weite Einführung dieser großzügi-
gen Regelung böte Unternehmen einerseits einen Anreiz, 
ihre FuE-Ausgaben innerhalb des Binnenmarktes anzusie-
deln, andererseits würde sie den mit Patent-Boxen und spe-
ziellen FuE-Vergünstigungen geführten Steuerwettbewerb 
zwischen den Mitgliedstaaten beenden. Darüber hi-
naus umfasst der Richtlinienentwurf eine EU-weite 
Zinsschranke, um lediglich zur Steuerminimierung einge-
gangene Fremdfinanzierungen zu unterbinden. Nach dieser 
Regelung sind Fremdkapitalkosten, die über die »Höhe der 
vom Steuerpflichtigen vereinnahmten Zinsen« hinausgehen, 
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»nur bis zu 30 Prozent des Ergebnisses des Steuerpflichtigen 
vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) oder 
bis zu einem Höchstbetrag von 3 000 000 EUR abzugs-
fähig, je nachdem, welcher Betrag höher ist« (Art. 13).

Damit Unternehmen ihre Gewinne der Berechnung der 
GKB nicht entziehen, indem sie ihren Hauptsitz oder ihre 
Gewinne in ein Nicht-EU-Land verlagern, sieht der Entwurf 
außerdem die Wegzugs- und Hinzurechnungsbesteuerung 
vor. Die Wegzugsbesteuerung soll verhindern, dass 
Konzerne ihren Hauptsitz aus dem Geltungsbereich der 
GKB hinausverlagern. Entsprechend dieser Regelung wer-
den Vermögenswerte, die ein Unternehmen vom Hauptsitz 
an ein verbundenes Unternehmen in einem Drittstaat über-
trägt, »in Höhe des Marktwerts der Vermögenswerte zum 
Zeitpunkt der Übertragung oder des Wegzugs abzüg-
lich ihres steuerlichen Werts [...] besteuert« (Art. 29). Die 
Hinzurechnungsbesteuerung soll die Gewinnverlagerung 
in Niedrigsteuerländer außerhalb der EU verhindern. Sie 
ermächtigt die Mitgliedstaaten, nicht ausgeschüttete 
Erträge »beherrschter ausländischer Unternehmen« der 
Bemessungsgrundlage der Muttergesellschaft zuzuord-
nen, wenn sie im Drittstaat nicht oder nur sehr niedrig 
besteuert werden (Art. 59). Die Umsetzung des GKB-
Entwurfs würde einige Formen der Steuervermeidung 
und des Steuerwettbewerbs also bereits einschränken.

Das Grundproblem des Außensteuerrechts – die separate 
Besteuerung nationaler aber in globale Wertschöpfungsketten 
eingebundener Konzernteile – wird allerdings erst durch die 
Konsolidierung beseitigt. Daher sieht der Richtlinienentwurf 
zur GKKB vor, die Steuerbemessungsgrundlagen aller im 
Binnenmarkt ansässiger Tochter- und Enkelgesellschaften 
am Sitz der Muttergesellschaft zu einer konsolidierten 
Bemessungsgrundlage zusammenzurechnen (Europäische 
Kommission 2016a: Art. 4–7). Damit würden Konzerne 
nur noch bei der Steuerbehörde an ihrem europäischen 
Hauptsitz eine Steuererklärung einreichen (Art. 51). Zudem 
würde es ihnen unmöglich gemacht, Gewinne über konzer-
ninterne Dividenden-, Zins- oder Lizenzzahlungen zu ver-
lagern, da sie bei der annehmenden Tochtergesellschaft in 
die Steuerbemessungsgrundlage eingingen und damit au-
tomatisch wieder dem Gesamtkonzern am Hauptsitz zu-
gerechnet würden. Die Strategie einiger Mitgliedstaaten, 
Papiergewinne durch die Niedrig- oder Nichtbesteuerung der 
genannten Zahlungen anzuziehen, liefe somit ebenfalls ins 
Leere. Der GKKB-Entwurf sieht im Gegenteil eine formelhafte 
Aufteilung des am Hauptsitz ermittelten Konzerngewinns auf 
die Mitgliedstaaten vor. Die Formel umfasst mit dem Umsatz, 
der Lohnsumme und der Anzahl der Beschäftigten sowie dem 
Wert der Sachanlagen eines Unternehmens realwirtschaft-
liche Faktoren (Art. 28).9 Mobiles Finanzvermögen und im-
materielle Wirtschaftsgüter wie Patente oder Markenrechte, 
aus deren Nutzung Lizenzzahlungen entstehen, werden ex-
plizit nicht berücksichtigt (Art. 34 und Präambel Abs. 10).

9 Nach Art. 33 werden Beschäftigte dem Konzernteil zugeordnet, von 
dem sie ihre Vergütung beziehen, es sei denn, sie führen ihre Tätigkeiten 
unter »Aufsicht und Verantwortung eines anderen Gruppenmitglieds aus«. 
Leiharbeiter werden ebenfalls als Beschäftigte angesehen. Nach Art. 38 wird 
der Umsatz immer dem Bestimmungsort eines Guts oder einer Dienstleistung 
zugeordnet. Es kommt also auf den Wohnsitz des Endkunden an.

3.2 KRITIK AN DER GKKB

Obwohl die Einführung der Einheitsbesteuerung ge-
genwärtigen Gewinnverlagerungsstrategien den Boden 
entzöge, gibt es auch Bedenken in Bezug auf die 
Gestaltungsresistenz der GKKB. Einige Analystinnen 
und Analysten argumentieren insbesondere, dass die 
Unterbindung der Gewinnverlagerung lediglich den 
Verlagerungsdruck auf die in die Verteilungsformel ein-
gehenden realwirtschaftlichen Faktoren erhöhe. Da die 
Verteilungsformel auch den Faktor Arbeit beinhalte, hätten 
Unternehmen beispielsweise einen Anreiz, arbeitsintensive 
Produktionsschritte in Niedrigsteuerländern anzusie-
deln, wodurch Normalsteuerländern Arbeitsplatz- und 
Steuerverluste entstünden (Hong/Smart 2010; Rixen/Uhl 
2011). Allerdings achten Unternehmen bei Entscheidungen 
über Produktionsstandorte bisher weniger auf die Steuerlast 
als auf das Lohnniveau, die Infrastruktur, die Verfügbarkeit 
geeigneter Arbeitskräfte und die Präsenz von Zulieferern, 
Abnehmern und Technologiepartnern.10 Die aus diesen 
Faktoren entstehenden Agglomerationseffekte sollten ei-
nem steuerlichen Verlagerungsanreiz auch weiterhin ent-
gegenwirken. Vorbeugend könnten die Mitgliedstaaten 
die Verteilung der Bemessungsgrundlage aber auch auf 
den Faktor Umsatz beschränken. Die entsprechende 
Formel wäre nach Ansicht von Steuerrechtlerinnen 
und Steuerrechtlern sowie Wohlfahrtsökonominnen 
und Wohlfahrtsökonomen am resistentesten gegen 
Steuergestaltung, da Unternehmen keine Kontrolle über 
den Wohnsitz ihrer Kundinnen und Kunden haben (vgl. 
Avi-Yonah/Clausing 2008; Eichner/Runkel 2008).

Weiterer Gestaltungsspielraum ergibt sich bei der 
Feststellung der Gruppenzugehörigkeit. Dem GKKB-
Entwurf zufolge bilden zwei Unternehmen erst dann 
eine Gruppe, wenn die Muttergesellschaft mindes-
tens 75 Prozent der Eigentumsrechte am Kapital der 
Tochtergesellschaft hält. Erst ab diesem Grenzwert wür-
den die Bemessungsgrundlagen der zwei Gesellschaften 
konsolidiert (Europäische Kommission 2016a: Art. 5). 
Bliebe die Beteiligung der Mutter unter 75 Prozent, göl-
ten die Unternehmen als unabhängig. Transaktionen zwi-
schen den zwei Gesellschaften würden also weiterhin nach 
dem Fremdvergleichsgrundsatz des Außensteuerrechts 
bewertet. Damit entstünde Konzernen, die Gewinne 
durch Lizenz- oder Zinszahlungen verschieben möch-
ten, ein Anreiz, Beteiligungen an Holdingfirmen in 
EU-Niedrigsteuerländern auf unter 75 Prozent zurückzu-
fahren, was nicht zwangsläufig mit einem Kontrollverlust 
einherginge (vgl. Buettner et al. 2008; Rixen/Uhl 
2011). Um diesem Anreiz entgegenzuwirken, soll-
ten die Mitgliedstaaten den Kommissionsentwurf also 
mit einem niedrigeren Schwellenwert versehen, der die 
Umgehung der Konsolidierung bei gleichzeitiger Kontrolle 
der Mutter- über die Tochtergesellschaft verhindert.

10 Nach De Mooij und Ederveen’s‘ (2008) Metastudie ist der Einfluss der 
Steuerpolitik auf reale Investitionsentscheidungen der Unternehmen mess-
bar, aber gering. Dies gilt besonders im Vergleich zur Steuerelastizität der 
gemeldeten Gewinne.
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Einige Analystinnen und Analysten sehen zudem 
Verbesserungsbedarf bei der im GKB-Entwurf vorgesehe-
nen Switch-over-Klausel. Der Kommissionsvorschlag verein-
heitlicht nämlich das unter den Mitgliedstaaten verbreitete 
Freistellungsprinzip. Um eine Doppelbesteuerung zu ver-
meiden, sieht dieses Prinzip vor, Gewinnausschüttungen 
von Tochterunternehmen, die bereits in einem Drittstaat 
an der Quelle besteuert wurden, von der Besteuerung 
am Hauptsitz auszunehmen (siehe oben). Nur wenn der 
Körperschaftsteuersatz im Quellenstaat um mehr als die 
Hälfte niedriger als im jeweiligen Mitgliedstaat ist, greift 
die Switch-over-Klausel. Dann ist der Mitgliedstaat er-
mächtigt, die Gewinnausschüttung unter Anrechnung der 
bereits im Quellenstaat geleisteten Steuerzahlung dem 
Hauptsitz zuzurechnen und die Differenz zum lokal gül-
tigen Steuersatz einzutreiben (Europäische Kommission 
2016b, Art. 53). Damit wird Unternehmen den Kritikerinnen 
und Kritikern zufolge ein Anreiz geboten, statt in der EU 
in Nicht-EU Staaten, die mehr als die Hälfte aber weniger 
als den im Heimatland gültigen Steuersatz erheben, zu in-
vestieren. Sie fordern daher, die Switch-over-Klausel durch 
eine generelle Anwendung der Anrechnungsmethode zu 
ersetzen (Rixen/Uhl 2011). Da die meisten Mitgliedstaaten 
aber von den Vorzügen der Freistellungsmethode bei der 
Außenwirtschaftsförderung überzeugt sind, wäre es stra-
tegisch unklug, an dieser Stelle einen Konflikt entstehen zu 
lassen, der die Umsetzung der GKKB verhindern könnte. Vor 
diesem Hintergrund erscheint die Switch-over-Klausel (evtl. 
mit einem höheren Grenzwert) als ein guter Kompromiss.

Ein weiteres Gestaltungsrisiko ergibt sich aus der 
Umsetzung des im GKKB-Entwurf vorgesehenen Prinzips 
der »einzigen Anlaufstelle« (Europäische Kommission 2016a: 
3). Um Befolgungskosten zu minimieren, sieht der Entwurf 
vor, dass die Muttergesellschaft einer im Binnenmarkt tä-
tigen Gruppe ihre konsolidierte Steuererklärung bei der 
Steuerbehörde ihres Sitzes einreicht. Diese sogenannte 
Hauptsteuerbehörde prüft die Unterlagen und koordiniert 
die Betriebsprüfungen, in die alle Steuerbehörden, in deren 
Zuständigkeitsbereich die Gruppe Tochterunternehmen oder 
Betriebsstätten unterhält, eingebunden sind (Art. 64). Trotz 
der vorgesehenen Zusammenarbeit der Behörden, neh-
men einige Analystinnen und Analysten das Negativbeispiel 
Deutschland zum Anlass, auf das Risiko eines administra-
tiven Wettbewerbs zwischen den Mitgliedstaaten hinzu-
weisen. Wie einige Bundesländer könnten EU-Regierungen 
demnach der Versuchung erliegen, Unternehmenshauptsitze 
durch eine laxe Prüfungspraxis anzuziehen. Daher sei 
es sicherer, eine europäische Steuerbehörde, die GKKB-
Regeln einheitlich im gesamten Binnenmarkt umsetze, 
als einzige Anlaufstelle zu etablieren (Rixen/Uhl 2011).

Langfristig ist dies sicherlich wünschenswert. Kurzfristig 
würde eine dermaßen sichtbare Kompetenzverlagerung 
die Durchsetzung der GKKB allerdings verhindern. 
Stattdessen sollte sichergestellt werden, dass mit der 
GKKB auch ein einheitlicher Prozess zur administrati-
ven Streitbeilegung zwischen den Mitgliedstaaten ent-
steht. Zudem sieht der Entwurf bereits vor, dass beteiligte 
Steuerbehörden gerichtlich gegen Entscheidungen der 
Hauptsteuerbehörde vorgehen können (Art. 65).

Insgesamt sind GKB und GKKB also nicht komplett re-
sistent gegen Steuergestaltung. Ein garantierter Schutz 
vor Missbrauch wäre aber selbst nach einer EU-weiten 
Harmonisierung der Körperschaftsteuersysteme nicht gege-
ben. Gegenüber der jetzigen Situation, in der Unternehmen 
über Gewinnverlagerung ihre Steuerbelastung quasi 
selbst festlegen, bedeutet sie in jedem Fall einen massi-
ven Fortschritt. Realwirtschaftliche Faktoren werden viel 
seltener als Gewinne aus steuerlichen Gründen verlagert. 
Zudem sind Verlagerungen von Produktionsstandorten 
sichtbarer als Gewinnverlagerungen und bergen so-
mit (nicht erst nach ihrer Aufdeckung) ein hohes 
Reputationsrisiko. Die Mitgliedstaaten haben im weite-
ren Verhandlungsprozess zudem noch die Möglichkeit, 
an wichtigen Stellschrauben wie der formelhaften 
Aufteilung oder der Gruppenzugehörigkeit zu drehen. 
Mit einer richtig kalibrierten GKKB liegt also ein mäch-
tiges Instrument gegen die Steuervermeidung im 
Binnenmarkt vor. Warum aber sollte es diesem 
Kommissionsvorschlag anders ergehen als den vorheri-
gen Initiativen zur Bekämpfung von Steuervermeidung?
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4.1 MAẞNAHMEN DER EXEKUTIVE

Ein Faktor, der die Durchsetzung der GKKB wahrschein-
licher macht, ist der Brexit. Mit Großbritannien scheidet 
2019 ein wichtiger Vetospieler aus der Europäischen Union 
aus. Zudem erhöht die Ankündigung der Premierministerin 
Theresa May, ihr Land im Falle eines harten Brexits 
durch massive Steuersenkungen und regulatorische 
Erleichterungen attraktiv für globale Konzerne zu ma-
chen, den Handlungsdruck auf die Entscheidungsträger 
in der EU (vgl. Parker et al. 2017). Wollen sie vermeiden, 
dass europäische Konzerne dem britischen Lockruf fol-
gen, könnten sie den Zugang dort ansässiger Firmen 
zum Binnenmarkt beschränken. Dies bürge allerdings die 
Gefahr einer Spirale aus handelshemmenden Maßnahmen, 
die auch der europäischen Exportwirtschaft scha-
den könnten. Sinnvoller wäre es, durch die Umsetzung 
der GKB-Richtlinie eine einheitliche Wegzugs- und 
Hinzurechnungsbesteuerung einzuführen (siehe oben), 
die europäischen Konzernen den Anreiz nähme, Sitz, 
Aktivitäten oder Papiergewinne in Niedrigsteuerländer au-
ßerhalb der EU zu verlagern. Damit verlöre die Ankündigung 
Theresa Mays ihre steuerrechtlichen und -politischen 
Voraussetzungen und ihre Drohkulisse die Glaubwürdigkeit.

Um die Verhandlungsbereitschaft der in der EU ver-
bleibenden Vetospieler zu erhöhen, hat die Kommission 
mit den Staatsbeihilfeverfahren zudem ein wirksames 
Druckmittel. So hat sie seit Bekanntwerden der selekti-
ven Verrechnungspreiszusagen einiger Mitgliedstaaten ihre 
ausschließlichen Kompetenzen in der Wettbewerbspolitik 
genutzt, um Strafen gegen Fiat in Luxemburg, Starbucks 
in den Niederlanden und Apple in Irland zu verhängen. 
Zudem sind Untersuchungen gegen ENGIE, McDonald’s 
und Amazon in Luxemburg anhängig (DG Competition 
2017). Die Verfahren richten sich gegen die in den genann-
ten Mitgliedstaaten gängige Praxis, einzelnen Konzernen bei 
der Bewertung unternehmensinterner Transaktionen weit 
entgegenzukommen und ihnen so die Gewinnverlagerung 
aus anderen Mitgliedstaaten zu erleichtern. Da solche 
Absprachen aber nicht mit allen ansässigen Unternehmen 
getroffen werden, interpretiert die Kommission sie als un-
zulässige, selektive Staatsbeihilfen (Europäische Kommission 
2015a; 2015b). Damit fallen sie in den Zuständigkeitsbereich 

der Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager, de-
ren Generaldirektion exekutive Durchgriffsrechte besitzt. 
Im Fall Apple hat sie die irische Regierung beispiels-
weise angewiesen, 13 Mrd. Euro an entgangenen Steuern 
bei besagtem Unternehmen einzutreiben (Europäische 
Kommission 2016c). Setzt die Kommission diese Verfahren 
konsequent fort und wird dabei vom EuGH bestätigt, 
können sich Unternehmen der Gültigkeit großzügiger 
Verrechnungspreiszusagen nicht mehr sicher sein. Damit 
werden die anbietenden Mitgliedstaaten als Holdingstandort 
weniger attraktiv und könnten gesteigertes Interesse an 
einer kooperativen Lösung wie der GKKB entwickeln.

4.2 MAẞNAHMEN DER LEGISLATIVE

Das Europäische Parlament (EP) hat in der Steuerpolitik 
zwar keine formalen Entscheidungsrechte, kann den 
Handlungsdruck auf den Rat aber trotzdem erhöhen. 
Einen vielversprechenden Ansatz bieten die Anhörungen 
und Berichte, die seit mehreren Jahren von den TAXE- und 
PANA-Ausschüssen zu Steuervermeidung organisiert und 
publiziert werden (Europäisches Parlament 2016a; 2016b). 
Sie erhöhen die mediale Aufmerksamkeit für das Thema 
und damit auch die Nachfrage nach Lösungen seitens der 
Wählerschaft. Um die mediale Wirkung der Ausschüsse 
weiter zu steigern, sollte sich das Europäische Parlament 
langfristig ein Vorladungsrecht erstreiten, das beispiels-
weise dem US-Senat erlaubt, Zeuginnen und Zeugen auch 
gegen ihren Willen öffentlich zu befragen.11 Schon jetzt 
bieten die Ausschüsse allerdings ein wichtiges Forum für 
die Diskussion wissenschaftlicher Erkenntnisse und neuer 
Regulierungsmodelle, die mittelfristig Einfluss auf den 
Expertenkonsens in den Steuerbehörden nehmen kön-
nen. So hat die Unterstützung des EPs dem Tax Justice 
Network (TJN) ermöglicht, die Country-by-Country-
Berichterstattung (CbC-Berichterstattung) auf die Base-
Erosion-and-Profit-Shifting-Agenda (BEPS-Agenda) der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

11 Der US-Senat hat mit derartigen Befragungen bereits mehrfach Steuer-
skandale aufgedeckt und Gesetzesinitiativen zum Durchbruch verholfen (vgl. 
Levin and Coleman 2008; Levin and McCain 2014).
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Entwicklung (OECD) zu setzen (Seabrooke/Wigan 2016: 
367). Die mittlerweile in einem multilateralen OECD-
Abkommen und einer EU-Richtlinie verankerte CbC-
Berichterstattung verpflichtet Unternehmen zu detaillierten 
Angaben über ihre lokalen Gewinne und Aktivitäten 
(Johnston 2016; Lynch 2016). Wären diese Daten allge-
mein zugänglich, wie in einem dem Rat vorliegenden 
Richtlinienentwurf vorgesehen (Made 2017), fiele es der 
Zivilgesellschaft bedeutend leichter, auf Steuervermeidung 
hindeutende Diskrepanzen aufzudecken. Daher sollte sich 
das EP weiterhin nachdrücklich für eine öffentliche CbC-
Berichterstattung einsetzen. Aufgrund der Bedeutung von 
Datenleaks für die politische Dynamik bei der Bekämpfung 
von Steuerflucht gilt dies ebenfalls hinsichtlich eines bes-
seren Schutzes von Whistleblowern vor Strafverfolgung.

Auf der nationalen Ebene könnte die GKKB Teil einer so-
zialdemokratischen Strategie werden, die soziale Sicherheit 
nicht über einen Rückfall in den Protektionismus, son-
dern durch intensivierte europäische Zusammenarbeit ge-
währleistet. Hierbei gilt es immer wieder hervorzuheben, 
dass die Einführung der GKKB zwar einerseits mit einer 
Übertragung steuerpolitischer Kompetenzen an die EU ein-
herginge. Andererseits vergrößert die Einheitsbesteuerung 
mit formelhafter Aufteilung aber den Gestaltungsspielraum 
nationaler Regierungen und Parlamente. Entscheidungen 
über Steuersätze auf Kapital würden dem Sachzwang, 
der sich aus dem internationalen Steuerwettbewerb er-
gibt, entrissen und könnten dem Gerechtigkeitsempfinden 
der Wählerschaft wieder stärker Rechnung tragen. Damit 
wäre nicht nur ein Mittel gefunden, um der steigenden 
Einkommensungleichheit entgegenzuwirken (vgl. Atkinson 
2015; Piketty/Zucman 2014). Die demokratische Legitimität 
der Steuerpolitik würde erhöht, wenn sie wieder in den 
Gestaltungsbereich nationaler Parlamente rückte. Ein 
Eintreten für die GKKB ergäbe darüber hinaus im Kontext 
des Parteienwettbewerbs Sinn. Sie gibt sozialdemokrati-
schen Parteien nämlich die Gelegenheit, die Interessen ih-
rer Kernwählerschaft – die in Teilen zu protektionistisch 
ausgerichteten Parteien auf der Linken und Rechten ab-
wandert (Hobolt/Tilley 2016; Karreth et al. 2013; Kriesi et 
al. 2006) – mit einer europäischen Maßnahme zu schüt-
zen. Damit setzten sie sich von der direkten Konkurrenz 
ab und könnten gleichzeitig Wählerinnen und Wähler in 
der Mitte ansprechen, die aufgrund ihrer Beschäftigung 
in einem Exportsektor oder ihrer normativen Bindung 
eine vertiefte europäische Integration befürworten.
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Die Liberalisierung des Binnenmarktes, die mit der 
Beseitigung von Steuergrenzen einherging, hat den 
Steuerwettbewerb zwischen den EU-Mitgliedstaaten ver-
schärft. Sie hat Konzernen zwar weitestgehend ungehin-
derte Umstrukturierungen und Transaktionen zwischen 
Tochter- und Enkelgesellschaften erlaubt, war gleich-
zeitig aber nicht in der Lage, ihre Steuerpolitik zu har-
monisieren. Stattdessen haben die Mitgliedstaaten sich 
in eine Politikverflechtungsfalle manövriert, in der das 
Zusammenspiel aus Interessenkonflikten, institutionellen 
Regeln und europäischer Gesetzgebung steuerpolitischen 
Fortschritt verhindert. Im Ergebnis erzeugt die erhöhte 
Kapitalmobilität Druck auf die Körperschaftssteuersätze, 
beschränkt so die De-facto-Souveränität nationaler 
Regierungen und führt zu einer Umverteilung von be-
steuerbaren Gewinnen aus großen Normalsteuer- in 
kleine Niedrigsteuerländer. Für die EU bedeutet dies ins-
gesamt einen Steuerverlust. Zudem kommt es allgemein 
zu einer Umwälzung der Steuerlast vom mobilen Faktor 
Kapital auf die immobilen Faktoren Arbeit und Konsum.

Die Einführung der GKKB, die auf die 
Einheitsbesteuerung von Unternehmen mit anschlie-
ßender formelhafter Aufteilung der Steuereinnahmen 
hinausläuft, könnte diesen Trends entgegenwir-
ken. Da sie den Gewinn aller im Binnenmarkt ansässi-
ger Konzernteile bei der Muttergesellschaft konsolidiert, 
macht sie es multinationalen Unternehmen unmög-
lich, Steuern über die Gewinnverlagerung zwischen 
Tochtergesellschaften zu vermeiden. Die realwirtschaft-
lichen Faktoren Umsatz, Arbeit und Sachanlagen, die in 
die Aufteilungsformel eingehen, stellen zudem sicher, 
dass der im Binnenmarkt anfallende Gewinn dort besteu-
ert wird, wo realwirtschaftliche Aktivität stattfindet. Die 
GKKB hat zwar selbst einige Schwachpunkte, diese kön-
nen im weiteren Verhandlungsprozess aber noch beho-
ben werden. Zudem ist sie in jedem Fall ein Fortschritt 
gegenüber der gegenwärtigen Situation, in der steu-
ermindernde Gewinnverlagerung die Norm ist.

Die Durchsetzbarkeit der GKKB könnte durch den Brexit, 
mit dem ein wichtiger Vetospieler die EU verlässt, steigen. 
Zudem könnte die Europäische Kommission mit einer kon-
sequenten Fortsetzung der Staatsbeihilfeverfahren ge-
gen selektive Verrechnungspreiszusagen die verbliebenen 

Gegner an den Verhandlungstisch zwingen. Gleichzeitig 
kann das Europäische Parlament mit Ausschüssen zum 
Thema Steuervermeidung die mediale Aufmerksamkeit er-
höhen und den Expertenkonsens in den Steuerbehörden 
beeinflussen. Schließlich wäre die GKKB ein sinnvol-
ler Teil einer sozialdemokratischen Strategie, die soziale 
Sicherheit über verstärkte europäische Zusammenarbeit 
gewährleistet. Somit stehen die Chancen, aus der 
Verflechtungsfalle auszubrechen, besser als je zuvor.
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